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FIFA-REGLEMENT FÜR PUBLIC-VIEWING-VERANSTALTUNGEN


Dieses FIFA-Reglement ist integraler Bestandteil jeder von der FIFA erteilten Lizenz für eine Public-Viewing-
Veranstaltung. Für gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltungen gelten die in Anhang A niedergelegten 
Bestimmungen; für nicht gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltungen gelten die in Anhang B niedergelegten 
Bestimmungen. 


Anhang B


NICHT GEWERBLICHE PUBLIC-VIEWING-VERANSTALTUNGEN der FIFA Fussball-
Weltmeisterschaft Südafrika 2010™


1. Einleitung 


Anwendbarkeit: Dieses Reglement gilt für alle nicht gewerblichen Public-Viewing-Veranstaltungen jeglicher Spiele der FIFA 
Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ („Wettbewerb“). Dieses Reglement findet keine Anwendung auf gewerbliche 
Public-Viewing-Veranstaltung (da für diese Veranstaltungen das in Anhang A niedergelegte Reglement für gewerbliche 
Public-Viewing-Veranstaltungen gilt). 


Public-Viewing-Veranstaltung: Eine Veranstaltung gilt als „Public-Viewing-Veranstaltung“, wenn bei der Veranstaltung 
eine Übertragung des Wettbewerbs zur Vorführung für ein Publikum zur Verfügung gestellt und von diesem angeschaut wird 
(unabhängig davon, ob es sich beim Publikum um die allgemeine Öffentlichkeit handelt oder nicht), und zwar an einem 
anderen Ort als in privaten Wohnräumen, einschliesslich – wobei dies keine abschliessende Aufzählung ist – in Kinos, 
Theatern, Bars, Restaurants, Stadien, im öffentlichen Raum, in Büros, auf Baustellen, auf Bohrinseln, auf Schiffen, in Bussen, 
Zügen, Militäreinrichtungen, Bildungseinrichtungen und Krankenhäusern. 


Nicht gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltung: Eine Public-Viewing-Veranstaltung gilt als „nicht gewerbliche Public-
Viewing-Veranstaltung“, wenn die natürliche oder juristische Person, von der sie veranstaltet oder durchgeführt wird 
(„Veranstalter“), diese zu nicht gewerblichen Zwecken durchführt. Es wird vermutet, dass der Veranstalter eine Public-
Viewing-Veranstaltung zu gewerblichen Zwecken durchführt, wenn zum Beispiel: 


• für die Vorführung der Übertragung direkt oder indirekt Eintrittsgelder verlangt werden oder 


• im Zusammenhang mit der Veranstaltung Sponsoring- oder andere gewerbliche Assoziierungsrechte genutzt 
werden oder 


• durch die Durchführung der Veranstaltung in jeglicher anderen als der hierin niedergelegten Weise ein 
geschäftlicher Vorteil erzielt wird. 


Gewerbliche Einrichtungen: Public-Viewing-Veranstaltungen in „gewerblichen Einrichtungen“ wie Pubs, Clubs und Bars 
gelten NICHT als gewerbliche Public-Viewing-Veranstaltungen, es sei denn, im Zusammenhang mit den Public-Viewing-
Aktivitäten erfolgen weitere gewerbliche Aktivitäten wie etwa die Erhebung von Eintrittsgebühren oder Sponsoring-
Aktivitäten. 
Rechtsinhaberschaft: Alle an der Übertragung des Wettbewerbs bestehenden Urheber- und sonstigen Immaterialgüterrechte 
sowie der gesamte damit verbundene Goodwill stehen im Alleineigentum der FIFA und sind rechtlich geschützt. 


2. Zugang zu Übertragungen 


Die FIFA legt bei der Erteilung der Public-Viewing-Lizenz fest, welche Spielübertragung der Veranstalter für seine Public-
Viewing-Veranstaltungen verwenden muss. Die Verantwortung sowie die Kosten und Aufwendungen für die Verschaffung 
des Zugangs zu dieser Übertragung trägt allein der Veranstalter. 


3. Drittlizenzen/Bewilligungen/Einwilligungen 


Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, auf eigene Kosten jegliche Lizenzen, Bewilligungen oder Einwilligungen einzuholen, 
die für die Public-Viewing-Veranstaltung bei Dritten erforderlich sind, u. a.: 


• bei dem von der FIFA vorgeschriebenen, den Wettbewerb übertragenden Broadcaster hinsichtlich der Nutzung der 
Übertragung (des Fernsehsignals); 


• bei den zuständigen Verwertungsgesellschaften; 


• bei den örtlichen Behörden oder Aufsichtsbehörden (auch hinsichtlich von Sicherheitsangelegenheiten) sowie 


• bei jeglichen sonstigen Dritten, deren Einwilligung, Bewilligung oder Lizenz für eine Public-Viewing-Veranstaltung 
erforderlich sein mag. 


4. Rechtsausübung 


Keine Zeitversetzungen oder Wiederholungen: Die Übertragung des Wettbewerbs darf ausschliesslich live vorgeführt werden. 
Zeitversetzte Vorführungen oder Wiederholungen der Übertragung sind streng verboten. 







Keine Änderungen oder Modifizierungen: Die Übertragung des Wettbewerbs muss vollständig vorgeführt werden, ohne 
jegliche Schnitte, Änderungen, Auslassungen, Modifizierungen, Überlagerungen, Einfügungen von Lauftexten, „Squeezes“, 
Identifizierungen auf der Leinwand oder sonstige Änderungen oder Modifizierungen jeglicher Art. 


5. Sponsoring und sonstige Assoziierung 


Keine Assoziierung durch den Veranstalter: Der Veranstalter darf nichts tun und niemandem gestatten, etwas zu tun, was 
nach Ansicht der FIFA den Eindruck erwecken könnte, dass der Veranstalter in irgendeiner Weise in einer offiziellen 
Verbindung zur FIFA oder zum Wettbewerb steht (zum Beispiel als Sponsor, Lieferant oder Ähnliches). 


Keine Sponsoringrechte: Der Veranstalter darf keinem Dritten mit der Public-Viewing-Veranstaltung verbundene 
Sponsoringrechte oder sonstige unmittelbaren oder mittelbaren Rechte zur Assoziierung gewähren (einschliesslich zum 
Beispiel der Nutzung von Flaggen, Werbetafeln, Branding im Leinwandbereich oder auf Druckmaterial und/oder der 
Namensrechte für eine Public-Viewing-Veranstaltung). 


6. Verkauf von Waren und Dienstleistungen (Konzessionen) 


Zulässiger Verkauf: Dem Veranstalter ist es gestattet, Speisen, Getränke oder andere Waren oder Dienstleistungen bei der 
Public-Viewing-Veranstaltung zu verkaufen oder Dritten den Verkauf zu gestatten. Auf Verlangen der FIFA teilt der 
Veranstalter der FIFA schriftlich (publicviewing@fifa.org) genaue Angaben über die konzessionierten Tätigkeiten mit, deren 
Vornahme bei der Public-Viewing-Veranstaltung beabsichtigt ist. 


Keine Assoziierung: Um sicherzustellen, dass solche konzessionierten Tätigkeiten in keiner Weise ein ausdrückliches oder 
angedeutetes Sponsoring durch die FIFA, den Wettbewerb oder eine Public-Viewing-Veranstaltung darstellen, darf der 
Verkauf von Waren und Dienstleistungen bei einer Public-Viewing-Veranstaltung in keiner Weise durchgeführt werden, die 
nach Ansicht der FIFA den Eindruck erwecken könnte, der betreffende Dritte stehe auf irgendeine Weise in offizieller 
Verbindung zur FIFA, zum Wettbewerb oder zur Public-Viewing-Veranstaltung (etwa als Sponsor, Lieferant oder Ähnliches). 


7. Keine Änderung der Übertragungen 


Kein Ersatz der Werbeelemente: Das Sponsoring der Übertragung oder Werbesendungselemente, die in der bei der Public-
Viewing-Veranstaltung verwendeten Übertragung des Wettbewerbs enthalten sind, dürfen vom Veranstalter in keiner Phase 
der Übertragung verdeckt oder in sonstiger Weise durch anderen gewerblichen Inhalt ersetzt werden. 


Keine Änderungen: Der Veranstalter muss sicherstellen, dass Übertragungen jeglicher Spielberichterstattung vom 
Wettbewerb jeweils ab zehn (10) Minuten vor Anpfiff, während des gesamten Spiels und bis zehn (10) Minuten nach Abpfiff 
gezeigt werden, und zwar ohne jegliche Änderungen, Ergänzungen oder Auslassungen. 


Spielübertragung: Die FIFA möchte, dass die Veranstalter die Vorführung einer Übertragung jeglicher Spielberichterstattung 
mindestens zehn (10) Minuten vor Anpfiff beginnen und bis mindestens zehn (10) Minuten nach Spielschluss fortsetzen. 


8. Keine Verwendung der Wettbewerbsmarken 


Alle am offiziellen Emblem, am Titel und an den Logos des Wettbewerbs (einschliesslich des Maskottchens und des Pokals) 
(„Wettbewerbsmarken“) bestehenden Urheber- und Immaterialgüterrechte sowie der gesamte damit verbundene 
Goodwill stehen im Alleineigentum der FIFA und sind rechtlich geschützt. Abgesehen von der Benutzung des Worts 
„Weltmeisterschaft“ in Standard-Schriftgrösse, das allein dazu dient, die Öffentlichkeit über Zeit und Ort der Public-Viewing-
Veranstaltung zu informieren, ist es dem Vorführer untersagt, Wettbewerbsmarken (oder Teile derselben) oder jegliche 
Symbole, Embleme, Logos, Marken oder Bezeichnungen zu verwenden oder anderen deren Verwendung zu gestatten, die 
nach Einschätzung der FIFA jeglichen der Wettbewerbsmarken ähnlich sind oder aus diesen abgeleitet wurden oder diese 
imitieren. 


9. Eintrittsgebühren 


Der Veranstalter darf für die Vorführung der Übertragung des Wettbewerbs bei einer nicht gewerblichen Public-Viewing-
Veranstaltung KEINE direkte oder indirekte Eintrittsgebühr erheben. 


10. Kündigung 


Automatische Kündigung: Hält der Veranstalter einer nicht gewerblichen Public-Viewing-Veranstaltung dieses Reglement 
nicht in vollem Umfang ein, so wird die von der FIFA gemäss Art 1 Abs. 1 erteilte Lizenz automatisch gekündigt. 
Dementsprechend ist der Veranstalter dann nicht mehr ermächtigt, die Übertragung des Wettbewerbs bei einer nicht 
gewerblichen Public-Viewing-Veranstaltung vorzuführen. 


11. Weitere Bestimmungen 


Verstoss gegen dieses Reglement: Durch jeglichen Verstoss gegen dieses Reglement macht sich der Veranstalter nach 
einschlägigem Recht strafbar. 


Berichterstattung: Auf Verlangen der FIFA ist der Veranstalter verpflichtet, Datum und Uhrzeit der Public-Viewing-
Veranstaltung sowie die tatsächlichen oder geschätzten Publikumszahlen schriftlich mitzuteilen. 


Anwendbares Recht: Dieses Reglement unterliegt schweizerischem Recht und ist entsprechend auszulegen. 


Übersetzungen: Sollte die Auslegung des Wortlauts dieser Geschäftsbedingungen mit den in englischer Sprache verfassten 
Geschäftsbedingungen, die auf FIFA.com unter 







http://www.fifa.com/mm/document/tournament/loc/01/12/91/96/fwc2010_regulations_for_non-
commercial_public_viewing_exhibitions.pdf zu finden sind, in Widerspruch stehen oder Unklarheiten bestehen, so sind die 
Geschäftsbedingungen in englischer Sprache massgeblich und anwendbar. 








Anlage B


Anleitung zur Online-Anmeldung von Public-Viewing Veranstaltungen
bei der FIFA


1. Geben Sie die Internetadresse https://publicviewing.fifa.com/FWC2010 ein


2. Geben Sie die in dem grauen Kasten gezeigte Prüfziffer exakt ein und


klicken Sie dann auf „Submit“


3. Beantworten Sie auf der nächsten Seite alle drei Fragen mit „No“ und 


klicken Sie dann auf „Next“


4. Klicken Sie auf der nächsten Seite „ROW“ an und klicken Sie dann auf


„Next“


5. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihre Adresse, Telefonnummer und E-


Mail ein und klicken Sie unter dem Adressfeld „Other“ an. Klicken Sie dann 


auf „Next“


6. Geben Sie auf der nächsten Seite die Adresse der Public Viewing


Veranstaltungen und die erwartete Zuschauerzahl ein. Klicken Sie dann


auf „Next“


7. Lesen Sie auf der nächsten Seite Ihre Angaben nochmals durch, scrollen


Sie herunter und klicken Sie dann „Submit“. 


8. FERTIG!
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Vergütungssätze FS-WM 
 


für die Wiedergabe von Fernsehsendungen (ohne Veranstaltungscharakter) während der 


Fußball-Weltmeisterschaft vom 11.06.-11.07.2010 
 


11.6.2010 (4) 


 


Nettobeträge zuzüglich z. Zt. 7 % Umsatzsteuer 


 


 


I. Vergütungssätze (ID 914-915) 


Die Vergütung für die GEMA-Wiedergaberechte beträgt 


1. je Fernsehgerät 17,13 EUR 


2.  bei Einsatz von Großbildschirmen bei einer beschallten Fläche 


 bis 100 qm 66,15 EUR 


 über 100 qm 98,71 EUR 


 
Als Großbildschirme im Sinne der Vergütungssätze gelten Bildschirme mit einer Bilddiagonalen 
von mehr als 106 cm. 


 


II. Allgemeine Bestimmungen 


 


1.  Geltungsbereich 
 
Die Vergütungssätze gelten für die Nutzung von Werken des GEMA-Repertoires bei der Wieder-
gabe von Fernsehsendungen zur Unterhaltung ohne Veranstaltungscharakter und ohne Tanz 
während der Fußball-Weltmeisterschaft vom 11.06. bis 11.07.2010. 
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2.  Umfang der Einwilligung 
 


2.1 Die Einwilligung umfasst nur die der GEMA zustehenden Rechte. 
 
2.2 Die Vergütungssätze sind unabhängig davon, in welchem Umfang von den zur Verfügung 


gestellten Rechten Gebrauch gemacht wird, zu zahlen. 
 
2.3 Die Einwilligung berechtigt nicht zu einer sonstigen Nutzung der wiedergegebenen Werke, z. 


B. Vervielfältigung. 
 
 
3. Gesamtvertragsnachlass 
 
Den Mitgliedern von Organisationen, mit denen die GEMA einen Gesamtvertrag geschlossen hat, 
wird ein Nachlass entsprechend den gesamtvertraglichen Vereinbarungen eingeräumt. 
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Adressen der GEMA-Bezirksdirektionen


Bezirksdirektionen Zuständigkeitsbereiche


Augsburg
Stettenstraße 6/8
86150 Augsburg
Postfach 10 17 07
86007 Augsburg
Tel.: (08 21) 5 03 08-0
Fax: (08 21) 5 03 08-88
E-Mail: bd-a@gema.de


Bayern:
Reg.-Bez. Schwaben
Baden-Württemberg:
Reg.-Bez. Südwürttemberg-
Hohenzollern, Reg.-Bez.
Südbaden


Berlin
Keithstraße 7
10787 Berlin
Postfach 30 34 30
10728 Berlin
Tel.: (030) 2 12 92-0
Fax: (030) 2 12 92-795
E-Mail: bd-b@gema.de


Berlin
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern


Dresden
Zittauer Straße 31
01099 Dresden


Sachgebiet Sachsen
Tel.: (03 51) 81 84 - 610
Sachgebiet Sachsen-Anhalt
Tel.: (03 51) 81 84 - 620
Sachgebiet Thüringen
Tel.: (03 51) 81 84 - 630
Für alle Sachgebiete identisch
Fax: (03 51) 81 84 - 700
E-Mail: bd-dd@gema.de


Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen


Hamburg
Schierenberg 66
22145 Hamburg
Postfach 73 03 60
22123 Hamburg
Tel.: (040) 67 90 93-0
Fax: (040) 67 90 93-11
67 90 93-88
E-Mail: bd-hh@gema.de


Hamburg
Schleswig-Holstein
Niedersachsen:
vom Reg.-Bez. Lüneburg: Stadt-
kreis Lüneburg, Landkreise
Harburg, Lüchow-Dannenberg,
Lüneburg, Soltau, Uelzen,
Reg.-Bez. Stade
Bremen


Hannover
Blücherstraße 6
30175 Hannover
Postfach 21 29
30021 Hannover
Tel.: (05 11) 28 38-0
Fax: (05 11) 81 74 10
E-Mail: bd-h@gema.de


Niedersachsen:
Reg.-Bez. Hannover
Reg.-Bez. Braunschweig
Reg.-Bez. Weser-Ems
Landkreis Celle
Altkreis Fallingbostel


München
Rosenheimer Straße 11
81667 München
Postfach 80 06 20
81606 München
Tel.: (089) 4 80 03-01
Fax: (089) 4 80 03-940
E-Mail: bd-m@gema.de


Bayern:
Reg.-Bez. Oberbayern,
Reg.-Bez. Niederbayern
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Nordrhein-Westfalen
Südwall 17-19
44137 Dortmund
Postfach 10 13 43
44013 Dortmund
Tel.: (02 31) 5 77 01-0
Fax: (02 31) 5 77 01-120
E-Mail: bd-nrw@gema.de


Nordrhein-Westfalen


Nürnberg
Johannisstraße 1
90419 Nürnberg
Postfach 91 05 49
90263 Nürnberg


Sachgebiet Oberpfalz/Mittelfranken:
Tel.: (09 11) 9 33 59-291
Fax: (09 11) 9 33 59-252
Sachgebiet Ober- u. Unterfranken:
Tel.: (09 11) 9 33 59-290
Fax: (09 11) 9 33 59-253
E-Mail: bd-n@gema.de


Bayern:
Reg.-Bez. Mittelfranken,
Reg.-Bez. Oberfranken,
Reg.-Bez. Unterfranken,
Reg.-Bez. Oberpfalz


Stuttgart
Herdweg 63
70174 Stuttgart
Postfach 10 17 53
70015 Stuttgart
Tel.: (07 11) 22 52-6
Fax: (07 11) 22 52-800
E-Mail: bd-s@gema.de


Baden-Württemberg:
Reg.-Bez. Stuttgart, Reg.-Bez. Karlsruhe
ohne Stadtkreis
Baden-Baden und Landkreise
Rastatt, Calw, Freudenstadt;
Reg.-Bez. Tübingen: nur Stadtkreis
Ulm, Landkreis Alb-Donau teilweise


Wiesbaden
Abraham-Lincoln-Straße 20
65189 Wiesbaden
Postfach 26 80
65016 Wiesbaden
Tel.: (06 11) 79 05-0
Fax: (06 11) 79 05-197
E-Mail: bd-wi@gema.de


Hessen
Saarland
Rheinland-Pfalz








VERBAND DER DIÖZESEN DEUTSCHLANDS 
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 


Rundschreiben des VDD 


zur Fußball-WM an die Generalvikare 


Kaiserstraße 161 
53113 Sonn 


Postanschrift 
Postfach 29 62 
53019 Bonn 


Ruf 0228-103-0 
Direkt 0228-103-271 
Fax 0228-103-371 
e-mail: vdd@dbk.de 


AZ. : G 1924/10 kol-bi 
Bonn,den 


17. 01 ,. 


Übertragung der Fußball-WM 2010 in den Pfarreien (Public Viewing) 


Sehr geehrte Herren, 


vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2010 findet die Fußball Weltmeisterschaft in Südafri- 


ka statt. Wer nicht live dabei sein kann, wird die Spiele im Fernsehen verfolgen 


wollen - allein daheim oder zusammen mit Freunden und anderen Fans. Der Ver- 


band der Diözesen Deutschlands hat aus diesem Grund Kontakt mit den betroffe- 


nen Rechteinhabern aufgenommen, um allen Pfarreien und katholischen Einrich- 


tungen, die anlässlich der Fußball-WM die Spiele öffentlich zeigen möchten, eine 


rechtlich abgesicherte Möglichkeit dazu zu verschaffen. Im Folgenden werden die 


notwendigen Schritte für die öffentliche Aufführung der WM-Spiele (sog. Public 


Viewing) aufgezeigt. Bitte leiten sie dieses Informationsschreiben samt Anlagen an 


die interessierten Pfarreien und Einrichtungen in Ihrer Diözese weiter. 


1. Die Übertragungsrechte am Fernsehbild 


Die Übertragungsrechte von WM-Spielen (über ARD, ZDF, RTL, Sky etc.) liegen 


bei der FIFA. Zu unterscheiden ist zwischen dem nicht-kommerziellen und dem 


kommerziellen Public Viewing: 
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  Nicht-kommerzielles Public Viewing 


Für ein nicht-kommerzielles Public Viewing ist keine Gebühr an die FIFA 


zu zahlen. Nicht-kommerziell ist das Public Viewing, wenn weder direkt 


noch indirekt Eintrittsgelder verlangt werden und kein Sponsoring stattfin- 


det. Die Zahl der Zuschauer sowie die Größe des Bildschirms spielen keine 


Rolle. 


Wichtig: Der Verkauf von Speisen, Getränken und anderen Waren ist aus- 


drücklich gestattet, nur ein Mindest- bzw. Zwangsverzehr ist verboten. Die 


weiteren Einzelheiten sind dem beigefügten FIFA-Reglement zu entnehmen 


(Anlage A). 


Wichtig: Auch ein nicht-kommerzielles Public Viewing ist immer bei der FI- 


FA anzumelden, wenn es nicht in rein privaten Wohnräumen stattfindet! 


Die entsprechenden Lizenzen müssen ausschließlich per Online-Antrag per 


Internet unter der Adresse 


https:/Ipublicviewing.fifa.com/FWC201 0 


beantragt werden. Dies ist leider nur in englischer Sprache möglich. Die An- 


leitung zur Anmeldung einer nicht-kommerziellen Public Viewing Veranstal- 


tung entnehmen Sie bitte der Anlage B. 


Eine Sammelanmeldung der Public Viewing Veranstaltungen über den 


VDD wurde von der FIFA leider nicht erlaubt, so dass jeder Veranstalter 


seine Public Viewing Veranstaltungen selbst online bei der FIFA über die 


o.g. Internetadresse anmelden muss. 


  Kommerzielles Public Viewing 


Ist ein kommerzieller Anlass gegeben, weil insbesondere Eintrittsgelder ge- 
fordert werden, müssen für die jeweiligen Lizenzen Kosten an die FIFA ent- 


richtet werden. Die Lizenzgebühr beträgt bis 1000 Zuschauer 1000 US- 


Dollar, ab 1000 Zuschauer 2000 US-Dollar, ab 5000 Zuschauer 4000 US- 
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Dollar und ab 10.000 Zuschauer 8000 US-Dollar und ist direkt an die FIFA 


zu zahlen. Die Frage, wann ein Public Viewing kommerziell ist, wird von der 
FIFA wie folgt beantwortet: 


o Der Ausschank von Speisen und Getränken ist unschädlich. 


o Das Verlangen von Eintrittsgeld führt automatisch zur Annahme eines 


kommerziellen Public Viewing. 


o Sollten Sponsoren Bestandteil des Public Viewing sein, ist dieses in jedem 
Fall kommerziell. 


Die Anmeldung einer kommerziellen Public Viewing Veranstaltung muss eben- 


falls ausschließlich online über die Adresse 


https:llpublicviewing.fifa.com/FWC2010 


erfolgen. Die weiteren Einzelheiten sind unter www.fifa.com abzurufen. 


2. Die Rechte am Fernsehton (GEMA, GVL und VG Wort) 


Da bei der Übertragung der WM-Spiele auch der WM-Song, die Nationalhymnen 


und in den Pausen Werbung mit Musik sowie Kommentare der Reporter öffentlich 


wiedergegeben werden, haben auch die Verwertungsgesellschaften GEMA, GVL 


und VG Wort urheberrechtliche Ansprüche. Diese Rechte werden im Gegensatz 


zu den Fernsehbildern nicht kostenfrei weitergegeben I 


Für die Zeit der Fußball-WM bietet die GEMA die Nutzung dieser Rechte zu ei- 


nem Sondertarif an. Ob Sie nur ein WM-Spiel oder alle Spiele öffentlich vorfüh- 


ren, ist für die Höhe der Gebühren unerheblich. Die Einzelheiten des Sonderta- 


rifs (Anlage C): 


o 17,13 Euro netto je Fernsehgerät (bis 1,06 Meter Diagonale), un- 
abhängig von der Größe der beschallten Fläche 


o 66,15 Euro netto je Großbildschirm (ab 1,06 Meter Diagonale) und 
bis zu 100 qm beschallter Fläche 


o 98,71 Euro netto je Großbildschirm (ab 1,06 Meter Diagonale) und 
über 100 qm beschallter Fläche 
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Auf diesen Tarif erhalten die katholischen Einrichtungen noch einen Son- 


dernachlass in Höhe von 20 % auf den Nettopreis. 
Diese Gebühren sind von jeder teilnehmenden Pfarrei oder Einrichtung unmittel- 
bar an die GEMA zu zahlen! Die entsprechenden Anmeldungen sind vor der öf- 


fentlichen Aufführung bei der für Sie zuständigen GEMA-Bezirkdirektion vorzu- 


nehmen. Dies geht formlos per Fax oder E-Mail. Die für Ihre Einrichtung zustän- 


dige GEMA-Bezirksdirektion entnehmen Sie bitte der Anlage "Adressen der GE- 


MA-Bezirksdirektionen", die diesem Schreiben beiliegt (Anlage 0). Die Rech- 


nung wird Ihnen dann unmittelbar von der GEMA-Bezirksdirektion zugestellt. 


3. GEZ-Gebühren 


Gleiches gilt auch für die GEl-Gebühren. Die GEl erhebt die Rundfunkgebühr, 


mit der die Programme der öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und lDF finan- 


ziert werden. Alle noch nicht angemeldeten TV-Geräte müssen der GEl ange- 


zeigt und für die zwei WM-Monate Gebühren gezahlt werden. Werden die Spiele 


auf einem (Großbild) Fernseher vorgeführt, für den bereits eine GEZ-Gebühr ge- 
zahlt wird, umfasst dies selbstverständlich auch die WM-Spiele, so dass keine ge- 


sonderte Anmeldung bei der GEZ mehr erforderlich ist. 


4. Eventuelle Rückfragen 


Für weitere Rückfragen steht Ihnen Herr Dr. Koller vom VDD per E-Mail unter 


s.koller@dbk.de gerne zur Verfügung. 


Mit freundlichen Grüßen 


Benno Wagner 


Anlagen: 







AnlageA: 
Anlage B: 
Anlage C: 
Anlage 0: 
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"FI FA-Reglement für Public- Viewing-Veranstaltungen" 
.Anleitung zur Online-Anmeldung bei der FIFA" 


"GEMA - Vergütungssätze FS-WM" 
"Adressen der GEMA-Bezirksdirektionen" 





